
Erziehungsbeauftragung

Liebe Eltern!

Seit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes haben Sie die Möglichkeit, einen Erziehungsbeauftragten zu 
benennen. In Begleitung dieser Person darf Ihr Kind, sofern es mindestens 16 Jahre alt ist, an der Veranstaltung 
„DIE MACHT DER NACHT“ in DER MÖNCHSHOFHALLE KULMBACH am 2. OKTOBER 2011 teilnehmen und sich auch nach 
24 Uhr dort aufhalten. 

Voraussetzungen für den Erziehungsbeauftragten:

• 	 Die erziehungsbeauftrage Person muss volljährig sein
•	 Die Person muss reif genug sein, um Ihrem Kind in jeder Situation verantwortungsbewusst die nötige 

Unterstützung bieten zu können. Sie muss gegenüber ihrem Kind Autorität besitzen und diese ggf. auch 
durchsetzen können.

•	 Die Heimfahrt Ihres Kindes muss gewährleistet sein
•	 Der Erziehungsbeauftragte darf während der Begleitung Ihres Kindes keinesfalls unter dem Einfluss von Alkohol 

oder anderen Rauschmitteln stehen!

Des weiteren gilt:

•	 Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für ihr Kind, auch hinsichtlich der Aufsichtspflicht und 
haftungsrechtlicher Regelungen, wenn Sie einen Erziehungsbeauftragten benennen!

•	 Ihrem Kind bleibt das Trinken von Branntwein und branntweinhaltigen Getränken (Rum, Wodka, Likör, etc. 
entweder pur oder als Mixgetränk, Alkopop) weiterhin untersagt!

Nicht vergessen:

•	 Dieses Formular ist nur gültig, wenn es vollständig ausgefüllt und von allen drei Beteiligten unterschrieben ist
•	 Ausweiskopie der „personensorgeberechtigten“ Person (i.d.R. die Eltern) mitbringen
•	 Ausweis der „erziehungsbeauftragten Person“ am Einlass vorzeigen
•	 Ausweis der/des Jugendlichen am Einlass vorzeigen

Das Formular für den Erziehungsauftrag finden Sie auf der Rückseite. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: 

Motion Kommunikationsgesellschaft mbH, Rupprechtstraße 11, 95444 Bayreuth
Fon 0921.5070830, E-mail: info@motion-kommunikation.de
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Erziehungsbeauftragung
(gemäß Jugendschutzgesetz §1 Abs.1 Nr. 4 und §2)

Hiermit erteile ich als Personensorgeberechtigter (in der Regel Elternteil) den Erziehungsauftrag an:

Name, Vorname: 	 _____________________________

Wohnhaft in:        	 _____________________________

Geboren am:       	 _____________________________

um meinen Sohn/ meine Tochter

Name, Vorname: 	 _____________________________

Wohnhaft in:        	 _____________________________

Geboren am:       	 _____________________________ 
	

beim Besuch der Veranstaltung „Die Macht der Nacht“ in der Mönchshofhalle Kulmbach am 
2. Oktober 2011 als erziehungsbeauftragte Person gemäß des Jugendschutzgesetzes zu begleiten.

Sorgeberechtigte Person (in der Regel Elternteil)

Name, Vorname: 	 _____________________________

Adresse:             	 _____________________________

Tel. erreichbar:    	 ______________________   ggf. mobil: ____________________________

Ort, Datum und Unterschrift des Personensorgeberechtigten

_________________________, den  ________                 _________________________________
									            Unterschrift

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin, dass Urkundenfälschung sofort zur Anzeige gebracht wird. Die 
Motion Kommunikationsgesellschaft mbH als Veranstalter der „Macht der Nacht“ behält sich das Recht vor, jederzeit 
stichprobenartig den Erziehungsauftrag z.B. telefonisch zu kontrollieren. Hierfür bitten wir um Verständnis.
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